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QUALIFIKATION VON GUTACHTERN

Marktkompetenz geht
über alles
Regelmäßige Fortbildungen sind für Bewertungs-
sachverständige ein Muss.  Auch der internationale
Berufsverband RICS hat inzwischen den Wert konti-
nuierlicher Fortbildungen erkannt und honoriert
Fortbildungsleistungen seiner Mitglieder mit ent-
sprechenden Zertifikaten. Der Weg ist richtig, doch
„ethische Standards“ alleine reichen nicht aus,
meint Gastautor Jochem Kierig. Entscheidend wird
neben Sachkompetenz und Berufserfahrung die
nachgewiesene Marktkompetenz sein. Das müsse
bereits in der Ausbildung  berücksichtigt werden. 

Die Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) in
Deutschland vergibt zum ersten Mal so genannte CPD-Zerti-
fikate (CPD: Continuing Professional Development). Damit
soll eine kontinuierliche Fortbildung der Mitglieder zertifi-
ziert werden, titelte ein Online-Medium Ende März dieses
Jahres. Für die Erlangung eines CPD-Zertifikats müssten die
Mitglieder ein Minimum von 20 Fortbildungsstunden pro
Jahr über einen Zeitraum von drei Jahren leisten. Mit der Ver-
leihung der CPD-Zertifikate ist die RICS indes erstmals über
die Maßgaben für die Qualifikation ihrer Verbandsmitglieder
in ihrem Red Book hinausgegangen. In dem Handbuch wer-
den Anforderungen an die Mitglieder formuliert und diese
auf die Einhaltung gewisser Standards verpflichtet. Das Gebot
der permanenten Fort- und Weiterbildung ist eine der Säulen
der RICS-Ethik. 

Die Initiative der RICS ist begrüßenswert, da damit eine
Angleichung an die qualitätsgesicherte Praxis der Zertifizie-
rung nach der DIN/EN ISO/IEC 17024 (kurz ISO 17024)
stattfindet, die von ihren Absolventen drei Dinge verlangt:
den Nachweis von jährlich mindestens drei Weiterbildungs-
tagen zur Sicherstellung ihrer Qualifikationen, Rezertifizie-
rungen im Abstand von fünf Jahren sowie die Vorlage von
mindestens drei Praxisgutachten im Gültigkeitszeitraum des
Zertifikats. Mit dem Fortbildungsnachweis und den Rezertifi-
zierungen sowie den Praxisgutachten soll sichergestellt wer-
den, dass die Zertifizierten die Entwicklungen in der Bewer-
tungsbranche mitverfolgen und nachvollziehen und dass
sich ihre Auftraggeber immer auf ihre in einer Prüfung nach-
gewiesene Kompetenz verlassen können.  Gerade bei interna-
tional angesehenen Qualitätssiegeln wie der ISO-17024-Zer-
tifizierung oder einer Mitgliedschaft in der altehrwürdigen
RICS ist diese Gewähr, die über eine Selbstverpflichtung
hinausgeht, besonders wichtig.

Schlüsselkriterien:
Fachkompetenz und Berufserfahrung 

Doch was bedeutet in diesem Zusammenhang Kompetenz?
Welche „hard skills“ werden von einem Bewertungssachver-
ständigen erwartet, wenn man neben der Unabhängigkeit
bestimmte „soft skills“ wie Kundenorientierung, Seriosität
und Zuverlässigkeit als gegeben ansieht? 

Lange Zeit herrschte die Ansicht, zwei Dinge seien ent-
scheidend: die Berufserfahrung und die nachgewiesene Fach-
kompetenz. Das spiegelte sich in den Ausbildungsgängen
und Prüfungen der entsprechenden Ausbildungs- und Prü-
fungsinstitutionen wider. Aber auch in den gesetzlichen
Regularien wie etwa der Beleihungswertermittlungsverord-
nung (BelWertV), in der es in § 6 zu den Anforderungen an
Gutachter heißt: „Der Gutachter muss nach seiner Ausbil-
dung und beruflichen Tätigkeit über besondere Kenntnisse
und Erfahrungen auf dem Gebiet der Bewertung von Immo-
bilien verfügen; eine entsprechende Qualifikation wird bei
Personen, die von einer staatlichen, staatlich anerkannten
oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als
Sachverständige oder Gutachter für die Wertermittlung von
Immobilien bestellt oder zertifiziert worden sind, vermutet.“
Und weiter: „Bei der Auswahl des Gutachters hat sich die
Pfandbriefbank davon zu überzeugen, dass der Gutachter
neben langjähriger Berufserfahrung in der Wertermittlung
von Immobilien speziell über die zur Erstellung von Belei-
hungswertgutachten notwendigen Kenntnisse, insbesondere
bezüglich des jeweiligen Immobilienmarkts und der Objek-
tart, verfügt.“

Die Situation bei  Kapitalanlagegesellschaften

Auch Kapitalanlagegesellschaften haben sich gemäß § 77
Investmentgesetz (InvG) vor der Bestellung eines Sachver-
ständigen in den Sachverständigenausschuss davon zu über-
zeugen, dass dieser nicht nur über angemessene Fachkennt-
nisse und langjährige Berufserfahrung auf dem Gebiet der
Immobilienbewertungen allgemein, sondern auch im Hin-
blick auf die zu bewertende Immobilienart und den jeweili-
gen regionalen Immobilienmarkt verfügt. Eine entsprechende
Qualifikation hinsichtlich der Fachkenntnisse wird laut
Gesetzesbegründung auch hier beispielsweise bei Personen
vermutet, die von einer staatlichen, staatlich anerkannten
oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als
Sachverständige für die Wertermittlung von Immobilien
bestellt oder zertifiziert worden sind.



Damit ist klar: Fachkenntnisse und Berufserfahrungen
sind nach Auffassung des Gesetzgebers die Schlüsselkriterien
bei der Auswahl der Gutachter. hter. 

Ähnlich wie die BelWertV und das InvG argumentiert
auch die Rechtsprechung. So formuliert ein Urteil des Bun-
desgerichtshofs aus dem Blickwinkel des Wettbewerbsrechts
drei Anforderungen an Gutachter: eine erforderliche Sach-
kunde, ein uneingeschränkt fundiertes Fach- und Erfah-
rungswissen (Berufserfahrung) sowie ein Nachweis darüber,
wie er den erforderlichen Sachverstand erworben hat. Der
Gutachter muss demzufolge dokumentieren können, wie er
seinen Sachverstand erlangt hat. Nämlich nach Ansicht der
Richter „regelmäßig durch eine erfolgreich abgeschlossene
(Berufs)Ausbildung oder ausnahmsweise durch eine lang-
jährige Mitarbeit bei einem anerkannten Sachverständigen,
der die Anforderungen erfüllt und beurteilen kann, ob der
Mitarbeiter sich diese auch angeeignet hat.“

Ortsansässigkeit keine Garantie 
für Marktkompetenz

Mit der Vorlage der ISO-17024-Zertifizierung haben viele
Auftraggeber, Kreditinstitute wie Kapitalanlage- und Immo-
biliengesellschaften die Gewähr, dass der Sachverständige
dokumentierten Sachverstand und fundiertes Erfahrungs-
wissen besitzt. Und dass er sein Wissen in regelmäßigen
Abständen auffrischt. Eine aufwendige Überprüfung der Eig-
nung und Befähigung des Sachverständigen durch den Auf-
traggeber selbst ist damit nicht länger erforderlich. 

Dennoch rückt neben belegter Fachkompetenz und nach-
gewiesener Berufserfahrung immer stärker ein dritter Faktor
in den Mittelpunkt: die Marktkompetenz. Denn die Zusam-
menhänge sind zwar global, die Märkte jedoch lokal. Mit
Marktkompetenz ist gemeint, dass der Bewertungssachver-
ständige die lokale Marktsituation kennen muss, um zu
marktgerechten Ergebnissen zu gelangen. Auch in der
bereits genannten BelWertV sowie dem InvG werden die
Anforderungen genannt, nämlich „notwendige Kenntnisse,
insbesondere bezüglich des jeweiligen Immobilienmarkts“. 

Viele Ausbildungs- und Prüfungsinstitutionen haben bis-
her auf den Aspekt der Marktkompetenz zu wenig geachtet,
zu wenig getan, um zu garantieren, dass Absolventen die
erforderliche Marktkompetenz besitzen. Vielleicht aufgrund
der Erwartungshaltung, eine Vor-Ort-Präsenz des Sachver-
ständigen sei ausreichend, um Marktkompetenz zu erwer-
ben. Das ist aber oft nicht der Fall:

Eine Ortsansässigkeit des Sachverständigen ist lediglich
ein Indiz, aber keineswegs eine Garantie für lokale Markt-
kompetenz.

Wie kann in der Ausbildung sichergestellt werden, dass
der Absolvent in der Lage ist, die notwendige Marktkom-
petenz zu erlangen? Dazu ist es notwendig, die Markt-
kompetenz bereits in der Sachverständigenausbildung zu
einem Schwerpunkt zu machen. Zu vermitteln sind insbe-
sondere Kenntnisse über Marktmechanismen, Datenquel-
len und Methoden zur Ableitung der für die Wertermitt-
lung erforderlichen Daten. Die in der Ausbildung befindli-
chen Sachverständigen müssen mithilfe von Gutachten
nachweisen, dass sie in der Lage sind, die theoretisch
erlangte Fachkompetenz praktisch umzusetzen. Außerdem
sollten sie in speziellen Ausarbeitungen belegen, dass sie
über die erforderlichen örtlichen Marktkenntnisse verfügen
und die Methoden zur Erlangung dieser Kenntnisse beherr-
schen.

Zu den Aufgaben in den Ausarbeitungen zählen die
Erkundung der zur Verfügung stehenden lokalen Marktda-
ten, der Abgleich der lokalen Marktdaten mit überörtlichen
Referenzsystemen, die Beurteilung der Qualität und Diffe-
renzierung der lokalen Marktdaten sowie die Ableitung eige-
ner lokaler Marktdaten mittels empirischer Kaufpreisanaly-
sen. Ziel dieser Ausarbeitungen ist es, dass jeder Absolvent
imstande ist, seinen örtlichen Markt zu erkunden und ein-
zuschätzen. Die Qualifizierung belegt in diesem Fall die
Beherrschung des lokalen Markts – eine zentrale Qualifika-
tion, da sich erst aus der Kombination von Fachkompetenz,
Berufserfahrung und Marktkompetenz fundierte marktge-
rechte Wertaussagen ergeben. Wie Fachkompetenz verlangt
auch Marktkompetenz eine permanente Wissensaktualisie-
rung. Hier bietet es sich an, dass Sachverständige z.B. in
Form von Arbeitskreisen gemeinsam kontinuierlich das
Marktgeschehen beobachten. 

Wissen muss permanent aktualisiert werden

Kontinuierliche Weiterbildung und die dokumentierte
Fach- und Marktkompetenz zahlen sich sowohl für Auftrag-
geber als auch für Bewertungssachverständige aus: z.B. für
Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften in Form der
Sicherheit, dass der Gutachter die gesetzlichen und sonsti-
gen Anforderungen erfüllt und zudem eine marktgerechte
Bewertung vornimmt, und für den Sachverständigen in
Form der Sicherheit, den Kunden bestmöglich zu betreuen
und sich in einem harten Wettbewerb von Mitbewerbern,
die diese Kriterien nicht erfüllen, abzuheben. 

Standards – wie das Gebot der permanenten Fort- und
Weiterbildung – sind wichtig und sollten gerade in einem
hart umkämpften Markt eine Selbstverständlichkeit sein.
Wichtiger hingegen ist heute der Nachweis über die gegebe-
ne Fach- und Marktkompetenz sowie die stetige Aktualisie-
rung dieser Kompetenzen. Angehende Sachverständige soll-
ten bei der Auswahl einer Ausbildungsinstitution darauf
achten, dass diese die Erlangung notwendiger Marktkompe-
tenz vermittelt und dies gegenüber den Auftraggebern nach-
gewiesen werden kann. (nik)

Der Autor: Jochem Kierig ist Geschäftsführer der Immobilien-
bewertungsgesellschaft Sprengnetter. Neben der Gutachtenerstel-
lung ist das Unternehmen u.a. auch in der Ausbildung von
Bewertern sowie der Personenzertifizierung nach ISO 17024
tätig.

„Viele Ausbil-
dungs- und Prü-
fungsinstitute
haben bisher
auf den Aspekt
der Marktkom-
petenz zu wenig
geachtet.“

Jochem Kierig
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